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Die am 24. September 2006 genehmigte Revision des Asylgesetzes (nAsylG) und das neue 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) bringen Verschärfungen mit sich, die 
zu problematischen Situationen in der Umsetzung führen können. Um diesen Problemen bereits im 
Vorfeld des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen und darüber hinaus aktiv zu begegnen, soll 
der Kanton Basel-Stadt bereits jetzt Massnahmen prüfen und ergreifen. 

Das neue Asylgesetz ermöglicht es den Kantonen gemäss Art. 82 Abs. 1 nAsylG für Personen mit 
einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid, denen eine Ausreisefrist gesetzt worden ist, den 
Ausschluss von der Sozialhilfe vorzusehen. Es erscheint jedoch verfassungsrechtlich fragwürdig, 
ganze Bevölkerungsgruppen auf das Recht auf Hilfe in Notlagen zu verweisen und von der 
ordentlichen Sozialhilfe auszuschliessen. Das Grundrecht auf Nothilfe (Art. 12 BV) als subsidiäre, 
letzte Auffanggarantie wird dadurch seiner Flexibilität und Einzelfallbezogenheit beraubt und läuft 
Gefahr, als schlechter Ersatz für die Sozialhilfe zu dienen. 

Die Kantone wurden im Jahr 2004 erstmals durch Kürzungen der Subventionen des Bundes 
überrumpelt. Für die Kantone stellt der Paradigmawechsel im Asylwesen bis heute eine neue 
humanitäre Herausforderung dar. Bisher bestanden keinerlei Erfahrungswerte und Richtlinien, auf 
die sich die Kantone bei der Umsetzung des Rechts auf Nothilfe abstützen konnten. Aus diesem 
Grund ergeben sich Probleme und Unklarheiten bei der Ausrichtung und Bemessung der Nothilfe. 
Zusätzliche Schwierigkeiten entstehen dadurch, dass einzelne Personen, aus Angst vor einer 
Mitteilung an die Fremdenpolizei (bzw. Dienststelle für Migration und Massnahmen) mit der 
möglichen Konsequenz einer Inhaftierung, keine Nothilfe beantragen. Dies führt indes dazu, dass 
das verfassungsmässige Recht auf Nothilfe nicht mehr uneingeschränkt wahrgenommen werden 
kann. Der Kanton Basel-Stadt soll jetzt die Möglichkeit ergreifen und gewährleisten, dass trotz der 
möglichen Ausweitung des Ausschlusses von der Sozialhilfe von Asylsuchenden, deren abdriften 
in die Illegalität verhindert wird. Es sollen Vorschläge für eine menschenwürdige Umsetzung dieser 
Nothilfe-Unterstützung verfasst werden. Zudem soll die Ausrichtung der Sozialhilfeleistungen 
weiterhin die Regel sein. Der Ausschluss von den Sozialhilfeleistungen kann nur für einen ganz 
begrenzten Personenkreis in Frage kommen.  

Der Regierungsrat wird ersucht, für die Ausarbeitung der Kriterien zur Ausrichtung der Sozialhilfe 
bzw. Nothilfe und eventuell für deren Überwachung eine Arbeitsgruppe zu bilden. Der 
Arbeitsgruppe sollen VertreterInnen aus diversen Bereichen angehören bzw. hinzugezogen 
werden können, wie beispielsweise Sozialhilfe, Kinder- und Jugendschutz, Asylwesen und 
Migration. Zudem bitten die Anzugstellenden den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob 
geeignete Massnahmen noch vor Inkrafttreten der neuen Gesetze bzw. vor dem Jahr 2008 
(voraussichtliches Inkrafttreten der Möglichkeit des erweiterten Sozialhilfeausschlusses) ergriffen 
werden können.  
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